
Reise (Bezeichnung)

Reisetermin (von... bis...)

1. TeilnehmerIn 2. TeilnehmerIn

Vorname Vorname

Name Name

Strasse, Nr. Strasse, Nr.

PLZ, Wohnort PLZ, Wohnort

Tel. berufl . Tel. berufl .

Tel. privat Tel. privat

Tel. mobil Tel. mobil

Fax Fax

Email Email

Geburtsdatum Geburtsdatum

Nationalität Nationalität

Reisepass-Nr. Reisepass-Nr.

gültig bis gültig bis

besondere 
Wünsche

   Einzelzimmer

   Vegetarische Verpfl egung

   Reiserücktrittskosten-Versicherung

   Rundum-Sorglos-Paket *

   ..............................................................

besondere 
Wünsche

   Einzelzimmer

   Vegetarische Verpfl egung

   Reiserücktrittskosten-Versicherung

   Rundum-Sorglos-Paket *

   ..............................................................

Ich habe die ARB von Kia Ora Reisen gelesen und bin mit den Anmeldebedingungen einverstanden.

Datum: Unterschrift:

* Das Rundum-Sorglos-Paket beinhaltet Reiserücktrittskosten-Versicherung, Reiseabbruchs-Versicherung, Reise-Krankenversicherung, Soforthilfe- 
Versicherung, Reisegepäck-Versicherung und Verspätungsschutz-Versicherung

An  
Begegnungs-Reisen 
Spieglerweg 4 B 
88131 Lindau / Bodensee 
Deutschland

Reise - Anmeldung

komplette, wie im Paß stehende komplette, wie imPaß stehende
Vornamen

Name

Vornamen

Name

Ich habe die Datenschutzerklärung, die AGB´s und die Pauschalreiserichtlinien von Begegnungs-Reisen gelesen und bin mit den 
Bedingungen einverstanden. Begegnungs-Reisen darf meine Daten bis auf Wiederruf zu Marketingzwecken speichern. Ich erkläre, 
daß ich mich in der Lage fühle, an der Reise / Veranstaltung teilzunehmen und bin bereit, für mich verantwortlich zu sein. 

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen und die Reise/ die Veranstaltung für Sie und mit Ihnen durchzuführen.

Kontakt-Info:  
Tel.: +49-(0)8382-944 803 
Fax: +49-(0)8382-942 137 
info@begegnungs-reisen.de 
www.begegnungs-reisen.de

Begegnungs-
Reisen
Menschen begegnen! 
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A L L G E M E I N E   R E I S E B E D I N G U N G E N 
Für Begegnungs-Reisen gelten folgende AGB´s: 
 
 
Abschluss des Reisevertrages 
1.1       Mit der Anmeldung bietet der Kunde Begegnungs-
Reisen eine Marke der creative energy GmbH („Begeg-
nungs-Reisen“) den Abschluss eines Reisevertrages auf 
der Grundlage der Reiseausschreibung und dieser Allge-
meinen Reisebedingungen verbindlich an. Die Anmeldung 
kann mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder auf 
elektronischem Weg erfolgen. Die Anmeldung erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufge-
führten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der 
Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen haftet, so-
fern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, geson-
derte Erklärung übernommen hat. 
 
1.2       Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der An-
meldung durch Begegnungs-Reisen zustande. Begeg-
nungs-Reisen bestätigt dem Kunden den 
Vertragsabschluss mit der Reisebestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger direkt (im Falle des Art. 250 § 6 
Abs. 1 S. 2 EGBGB in Papierform) und übersendet oder 
übergibt den Sicherungsschein als Nachweis der beste-
henden Insolvenzversicherung. 
 
1.3       Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt 
der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot unter Wah-
rung der vorvertraglichen Unterrichtungspflichten von Be-
gegnungs-Reisen vor, an das Begegnungs-Reisen für 10 
Tage gebunden ist. Innerhalb dieser Frist kann der Kunde 
das neue Angebot durch ausdrückliche oder schlüssige Er-
klärung (z. B. Leistung der Anzahlung) annehmen und der 
Reisevertrag kommt auf der Grundlage und mit dem Inhalt 
des neuen Angebots zustande. 
 
Zahlung 
Nach Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungs-
scheines ist eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des 
Reisepreises fällig und zu zahlen. Die Anzahlung wird auf 
den Gesamtreisepreis angerechnet. Die Restzahlung auf 
den Reisepreis ist 28 Tage vor Reiseantritt fällig und zu 
leisten, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, 
insbesondere nicht mehr nach Ziffer 6.1 abgesagt werden 
kann, und muss unaufgefordert bei Begegnungs-Reisen 
eingegangen sein. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Zahlung ist deren Gutschrift bei Begegnungs-Reisen. 
 
Leistungen 
Die vertraglich geschuldeten Leistungen ergeben sich aus 
der Leistungsbeschreibung von Begegnungs-Reisen in der 
zur betreffenden Reise gehörigen konkreten Reiseaus-
schreibung in Verbindung mit der individuellen Reisebestä-
tigung, die den Vertragsschluss bestätigt. Wird auf Wunsch 
des Kunden ein individueller Reise- oder Aufenthaltsablauf 
zusammengestellt, so ergibt sich die Leistungsverpflich-
tung von Begegnungs-Reisen ausschließlich aus dem ent-
sprechenden konkreten Angebot an den Kunden in 
Verbindung mit der jeweiligen Buchungsbestätigung. 
 
Preis- und Vertragsänderungen nach Vertragsschluss, 
erhebliche Vertragsänderungen 
4.1       Begegnungs-Reisen behält sich vor, den Reisepreis 
nach Vertragsschluss einseitig zu erhöhen, wenn die Er-
höhung des Reisepreises sich unmittelbar aus einer tat-
sächlich erst nach Vertragsschluss erfolgten und bei 
Abschluss des Vertrages nicht vorhersehbaren a) Erhö-
hung des Preises für die Beförderung von Personen auf-
grund höherer Kosten für Treibstoff oder andere  

 
 
 
 
 
Energieträger, b) einer Erhöhung der Steuern und sonsti-
gen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touris-
tenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren, oder c) einer 
Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden 
Wechselkurse ergibt. Der Reisepreis wird in den genann-
ten Fällen in dem Umfang geändert, wie sich die Erhöhung 
der in a) bis c) genannten Faktoren pro Person auf den 
Reisepreis auswirkt. Sollte dies der Fall sein, wird Begeg-
nungs-Reisen den Kunden umgehend auf einem dauerhaf-
ten Datenträger (z. B. per E-Mail) klar und verständlich 
über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichten 
und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilen. 
Eine Preiserhöhung ist nur wirksam, wenn sie den hier ge-
nannten Anforderungen entspricht und die Unterrichtung 
des Kunden nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn er-
folgt. Eine Preiserhöhung, die ab dem 20. Tage vor dem 
vereinbarten Abreisetermin verlangt wird, ist unwirksam. 
Auf die Verpflichtung von Begegnungs-Reisen zur Preis-
senkung nach 4.2 wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
4.2       Da 4.1 die Möglichkeit einer Erhöhung des Reise-
preises vorsieht, kann der Kunde eine Senkung des Rei-
sepreises verlangen, wenn und soweit sich die in 4.1 unter 
a) bis c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse 
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben 
und dies zu niedrigeren Kosten für Begegnungs-Reisen 
führt. Hat der Kunde mehr als den hiernach geschuldeten 
Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von Begegnungs-Rei-
sen zu erstatten. Begegnungs-Reisen darf von dem zu er-
stattenden Mehrbetrag die ihr tatsächlich entstandenen 
Verwaltungsausgaben abziehen und hat dem Kunden auf 
dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwal-
tungsausgaben entstanden sind. 
 
4.3       Begegnungs-Reisen behält sich vor, nach Vertrags-
schluss andere Vertragsbedingungen als den Reisepreis 
einseitig zu ändern, wenn die Änderungen unerheblich 
sind, den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht be-
einträchtigen und nicht wider Treu und Glauben herbeige-
führt werden (z. B. bei Flugzeitenänderungen um bis zu 4 
Stunden, Routenänderungen). Begegnungs-Reisen hat 
den Kunden hierüber auf einem dauerhaften Datenträger 
(z. B. per E-Mail, SMS) klar, verständlich und in hervorge-
hobener Weise über die Änderung zu unterrichten. Die Än-
derung ist nur wirksam, wenn sie diesen Anforderungen 
entspricht und vor Reisebeginn erklärt wird. 
 
4.4       Erhebliche Vertragsänderungen: Übersteigt die in 
4.1 vorbehaltene Preiserhöhung 8 % des Reisepreises, 
kann Begegnungs-Reisen sie nicht einseitig vornehmen. 
Begegnungs-Reisen kann indes dem Kunden eine ent-
sprechende Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass 
er innerhalb einer von Begegnungs-Reisen bestimmten 
Frist, die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur 
Preiserhöhung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Ver-
trag erklärt. Das Angebot zu einer Preiserhöhung kann 
nicht später als 20 Tage vor Reisebeginn unterbreitet wer-
den. Kann Begegnungs-Reisen die Reise aus einem nach 
Vertragsschluss eingetretenen Umstand nur unter erhebli-
cher Änderung einer der wesentlichen Eigenschaften der 
Reiseleistungen (Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB) oder nur unter 
Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die 
Inhalt des Vertrages geworden sind, verschaffen, so gilt 
Satz 2 dieser Ziffer 4.4 entsprechend, d. h. Begegnungs-
Reisen kann dem Kunden die entsprechende andere Ver-
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tragsänderung anbieten und verlangen, dass der Kunde in-
nerhalb einer von Begegnungs-Reisen bestimmten Frist, 
die angemessen sein muss, (1) das Angebot zur Vertrags-
änderung annimmt oder (2) seinen Rücktritt vom Vertrag 
erklärt. Das Angebot zu einer solchen sonstigen Vertrags-
änderung kann nicht nach Reisebeginn unterbreitet wer-
den. 
 
4.5       Begegnungs-Reisen kann dem Kunden in ihrem 
Angebot zu einer Preiserhöhung oder sonstigen Vertrags-
änderung nach 4.4 wahlweise auch die Teilnahme an einer 
anderen Pauschalreise (Ersatzreise) anbieten, über die Be-
gegnungs-Reisen den Kunden nach Art. 250 § 10 EGBGB 
zu informieren hat. 
 
4.6       Nach dem Ablauf einer von Begegnungs-Reisen 
nach 4.4 bestimmten Frist gilt das Angebot zur Preiserhö-
hung oder sonstigen Vertragsänderung als angenommen. 
 
4.7       Tritt der Kunde nach 4.4 vom Vertrag zurück, findet 
§ 651h Abs. 1 S. 2 und Abs. 5 BGB entsprechend Anwen-
dung. Soweit Begegnungs-Reisen infolge des Rücktritts 
des Kunden zur Rückerstattung des Reisepreises verpflich-
tet ist, hat Begegnungs-Reisen unverzüglich, auf jeden Fall 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Rücktritt, Zahlung zu 
leisten. Ansprüche des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 7 
BGB bleiben unberührt. 
 
Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen 
5.1       Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-
trittserklärung bei Begegnungs-Reisen. Es wird dem Kun-
den empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
 
5.2       Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so verliert 
Begegnungs-Reisen den Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis, kann aber vom Kunden eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Dazu hat Begegnungs-Reisen 
die folgenden Entschädigungspauschalen festgelegt, die 
sich nach dem Zeitraum zwischen der Rücktrittserklärung 
und dem Reisebeginn, der zu erwartenden Ersparnis von 
Aufwendungen von Begegnungs-Reisen und dem zu er-
wartenden Erwerb durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen in Prozent des Reisepreises, je nach 
Rücktrittszeitpunkt des Kunden, wie folgt bestimmen: 
 
bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20% 
ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reiseantritt 30% 
ab 21. Tag bis 14. Tag vor Reiseantritt 40% 
ab 13. Tag bis 7. Tag vor Reiseantritt 50% 
ab 6. Tag bis 1. Tag vor Reiseantritt 80% 
ab Nichtantritt 90%. 
 
Es steht dem Kunden stets frei, nachzuweisen, dass Be-
gegnungs-Reisen ein Schaden überhaupt nicht oder nur in 
wesentlich niedrigerer Höhe als der Pauschalen entstan-
den ist. Begegnungs-Reisen behält sich vor, in Abweichung 
von den oben aufgeführten Pauschalen eine höhere, kon-
kret berechnete Entschädigung zu verlangen und wird in 
diesem Fall diese unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwen-
dung der Reiseleistungen konkret beziffern und belegen. 
Ist Begegnungs-Reisen zur Rückerstattung des Reiseprei-
ses nach einem Rücktritt des Kunden verpflichtet, so hat 
sie unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt des Kunden, Rückzahlung an diesen zu leis-
ten. Begegnungs-Reisen kann keine Entschädigung ver-
langen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen 

unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche 
Umstände auftreten, die die Durchführung der Reise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort er-
heblich beeinträchtigen. 
 
5.3       Der Kunde kann innerhalb einer angemessenen 
Frist vor Reisebeginn auf einem dauerhaften Datenträger 
(z. B. per E-Mail) erklären, dass statt seiner ein Dritter in 
die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Die 
Erklärung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn sie Begeg-
nungs-Reisen nicht später als sieben Tage vor Reisebe-
ginn zugeht. Begegnungs-Reisen kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser Dritte die vertraglichen 
Reiseerfordernisse nicht erfüllt. Tritt ein Dritter in den Ver-
trag ein, haften er und der Kunde gegenüber Begegnungs-
Reisen als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 
Begegnungs-Reisen darf eine Erstattung von Mehrkosten 
nur fordern, wenn und soweit diese angemessen und ihr 
tatsächlich entstanden sind. Sie hat dem Kunden einen 
Nachweis darüber zu erteilen, in welcher Höhe durch den 
Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden sind. 
 
5.4       Begegnungs-Reisen empfiehlt dringend den Ab-
schluss einer Reiserücktrittskostenversicherung und den 
Abschluss einer Versicherung zur Deckung der Kosten 
einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung 
bei Unfall, Krankheit oder Tod sowie einer Krankenversi-
cherung, die im Ausland gültig ist. Begegnungs-Reisen 
kann den Kunden bei der Suche nach einer solchen Versi-
cherung unterstützen. 
 
Rücktritt und Kündigung durch Begegnungs-Reisen 
6.1       Begegnungs-Reisen kann bis 28 Tage vor Reise-
antritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
vom Vertrag zurücktreten und die Reise absagen, wenn sie 
in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung (z. B. Rei-
seausschreibung) diese Zahl beziffert sowie den Zeitpunkt, 
bis zu welchem vor dem vertraglich vereinbarten Reisebe-
ginn dem Reisenden spätestens die Rücktrittserklärung zu-
gegangen sein muss, angegeben hat, und in der 
Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und späteste 
Rücktrittsfrist angibt. Gleichermaßen kann Begegnungs-
Reisen vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn 
Begegnungs-Reisen aufgrund unvermeidbarer, außerge-
wöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages ge-
hindert ist. Begegnungs-Reisen hat sodann den Rücktritt 
unverzüglich nach Kenntnis des Rücktrittsgrundes zu er-
klären. 
 
6.2       Tritt Begegnungs-Reisen nach 6.1 vom Reisever-
trag zurück, verliert sie den Anspruch auf den vereinbarten 
Reisepreis. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen wer-
den dem Kunden unverzüglich, spätestens innerhalb von 
14 Tagen nach dem Rücktritt von Begegnungs-Reisen, zu-
rückerstattet. 
 
6.3       Stört der Reisende trotz einer entsprechenden Ab-
mahnung durch Begegnungs-Reisen nachhaltig oder ver-
hält er sich in solchem Maße vertragswidrig, dass eine 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten 
Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit ihm 
unzumutbar ist, oder sonst stark vertragswidrig, kann Be-
gegnungs-Reisen ohne Einhaltung einer Frist den Reise-
vertrag kündigen. Dabei behält Begegnungs-Reisen den 
Anspruch auf den Reisepreis abzüglich des Wertes erspar-
ter Aufwendungen und ggf. erfolgter Erstattungen durch 
Leistungsträger oder ähnliche Vorteile, die sie aus der an-
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derweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt. Eventuelle Mehrkosten für die Rück-
beförderung trägt der Störer selbst. 
 
 
Obliegenheiten des Kunden, Abhilfe, Fristsetzung vor 
Kündigung des Kunden 
7.1       Der Kunde hat auftretende Mängel unverzüglich 
der örtlichen Reiseleitung von Begegnungs-Reisen oder 
unter der unten genannten Adresse/Telefonnummer anzu-
zeigen und dort um Abhilfe innerhalb angemessener Frist 
zu ersuchen. Die Kontaktnummer befindet sich stets in der 
Buchungsbestätigung. Soweit Begegnungs-Reisen infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die in § 
651m BGB bestimmten Rechte geltend zu machen oder 
nach § 651n BGB Schadensersatz zu verlangen. Verlangt 
der Kunde Abhilfe, hat Begegnungs-Reisen den Reise-
mangel zu beseitigen. Sie kann die Abhilfe verweigern, 
wenn sie unmöglich ist oder unter Berücksichtigung des 
Ausmaßes des Reisemangels und des Wertes der betrof-
fenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten ver-
bunden ist. Begegnungs-Reisen kann in der Weise Abhilfe 
schaffen, dass sie eine gleich- oder höherwertige Ersatz-
leistung erbringt. Kann Begegnungs-Reisen die Beseiti-
gung des Mangels verweigern und betrifft der Mangel 
einen erheblichen Teil der Reiseleistungen, hat Begeg-
nungs-Reisen Abhilfe durch angemessene Ersatzleistun-
gen anzubieten. 
 
7.2       Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich 
beeinträchtigt und leistet Begegnungs-Reisen innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der 
Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
Reisevertrag kündigen, wobei aus Beweisgründen die 
schriftliche Erklärung empfohlen wird. Der Bestimmung 
einer Frist durch den Kunden bedarf es lediglich dann 
nicht, wenn die Abhilfe durch Begegnungs-Reisen verwei-
gert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist. 
Wird der Vertrag vom Kunden gekündigt, so behält Begeg-
nungs-Reisen hinsichtlich der erbrachten und der zur Be-
endigung der Pauschalreise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen den Anspruch auf den vereinbarten Rei-
sepreis; Ansprüche des Kunden nach § 651i Abs. 3 Nr. 6 
und 7 BGB bleiben unberührt. Hinsichtlich der nicht mehr 
zu erbringenden Reiseleistungen entfällt der Anspruch von 
Begegnungs-Reisen auf den vereinbarten Reisepreis; in-
soweit bereits geleistete Zahlungen sind dem Kunden zu 
erstatten. 
 
Mitwirkungspflichten des Kunden 
Der Kunde ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstö-
rungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, eventuelle 
Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Hinsichtlich 
der Reiseunterlagen gilt, dass der Kunde Begegnungs-Rei-
sen zu informieren hat, wenn er die erforderlichen Reise-
unterlagen nicht innerhalb der von Begegnungs-Reisen 
mitgeteilten Frist erhält. 
 
Haftungsbeschränkung des Reiseveranstalters 
Die vertragliche Haftung von Begegnungs-Reisen für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind und nicht schuld-
haft herbeigeführt werden, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Ansprüche, die nach Montrealer Übereinkommen 
wegen des Verlusts von Reisegepäck gegeben sind. 
 
 

Informationspflichten über Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens 
Begegnungs-Reisen ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 ver-
pflichtet, den Kunden über die Identität des jeweiligen Luft-
fahrtunternehmens sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise ggf. zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen 
bei Buchung zu informieren. Steht/stehen die ausführende 
Fluggesellschaft bzw. die ausführenden Fluggesellschaften 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, so muss Begegnungs-
Reisen diejenige/n Fluggesellschaft/en nennen, die die 
Flugbeförderung wahrscheinlich durchführen wird/werden 
und unverzüglich sicherstellen, dass der Kunde unverzüg-
lich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese feststeht 
bzw. diese feststehen. Gleiches gilt, wenn die ausführende 
Fluggesellschaft wechselt. Die Liste der Fluggesellschaften 
ohne Betriebsgenehmigung in der EU ist  auf der Internet-
seite 
 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_de 
und auf der Internetseite von Begegnungs-Reisen einseh-
bar. 
 
Pass- und Visumerfordernisse, gesundheitspolizeili-
che Vorschriften 
11.1     Begegnungs-Reisen informiert den Kunden über 
Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, 
einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 
Visa sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten (z. B. po-
lizeilich vorgeschriebene Impfungen und Atteste), die für 
die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind. 
 
11.2     Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und 
Mitführen der notwendigen Reisedokumente und muss 
selbst darauf achten, dass sein Reisepass oder sein Per-
sonalausweis für die Reise eine ausreichende Gültigkeit 
besitzt. 
 
11.3     Begegnungs-Reisen haftet nicht für die rechtzeitige 
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die je-
weilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde den Rei-
severanstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, der Reiseveranstalter hat gegen eigene Pflichten 
verstoßen und selbst die Verzögerung zu vertreten. 
 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die Begeg-
nungs-Reisen ihm ordnungsgemäß angeboten hat, infolge 
vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen 
Gründen, die ausschließlich von ihm zu vertreten oder ihm 
zuzurechnen sind, nicht in Anspruch, so besteht kein An-
spruch auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. 
 
Datenschutz 
Über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
informiert Begegnungs-Reisen den Kunden in der Daten-
schutzerklärung auf der Website und bei Kontaktaufnahme 
im Datenschutzhinweis. Begegnungs-Reisen hält bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten die Bestimmun-
gen des BDSG und der DSGVO ein. Personenbezogene 
Daten sind alle Daten, die sich auf eine Person persönlich 
beziehen (z. B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse). Diese 
Daten werden verarbeitet, soweit es für die angemessene 
Bearbeitung Ihrer Anfrage, Buchungsanfrage, zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen oder für die Vertrags-
erfüllung aus dem Reisevertrag erforderlich ist. Die 
Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 
zu den genannten Zwecken zulässig. Die Daten werden 



nur an berechtigte Dritte im Rahmen der Zulässigkeit nach 
den genannten Normen weitergegeben, die zur Durchfüh-
rung des vermittelten Vertrages die Daten benötigen. Der 
Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die bei Begegnungs-
Reisen gespeicherten Daten abzurufen, hierüber Auskunft 
zu verlangen, sie zu ändern oder zu löschen. Die Löschung 
der personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Kunde 
seine Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn die 
Daten für Begegnungs-Reisen zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich 
sind oder wenn ihre Speicherung gesetzlich unzulässig ist. 
Der Kunde hat alle sich aus der Datenschutzerklärung er-
gebenden Rechte nach Art. 15 bis 20, 77 DSGVO. Sofern 
personenbezogene Daten des Kunden auf Grundlage von 
berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
verarbeitet werden, hat der Kunde das Recht, gem. Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe 
vorliegen, die sich aus seiner besonderen Situation erge-
ben. Er kann unter der Adresse info@begegnungs-
reisen.de mit einer E-Mail von seinem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen oder uns unter der unten genannten 
Adresse kontaktieren. Mit einer Nachricht an info@begeg-
nungs-reisen.de kann der Kunde der Nutzung oder Verar-
beitung seiner Daten für Zwecke der Werbung, Markt- oder 
Meinungsforschung widersprechen. 
 
Sonstiges, Hinweise zur OS und Schlichtung 
14.1     Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. Auf das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis 
zwischen dem Kunden und Begegnungs-Reisen findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit der 
Kunde Kaufmann oder juristische Person des privaten oder 
des öffentlichen Rechtes oder eine Person ist, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
hat, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz von Begegnungs-Reisen vereinbart. 
 

14.2     Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 
zur Online-Streitbeilegung (OS) zur außergerichtlichen Bei-
legung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten für im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossene Reiseverträge 
bereit, die der Kunde unter https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr findet. Streitbeilegung vor Verbraucherschlich-
tungsstelle: Begegnungs-Reisen nimmt an einem solchen 
freiwilligen Streitbeilegungsverfahren nicht teil und ist ge-
setzlich hierzu nicht verpflichtet. Ein internes Beschwerde-
verfahren existiert nicht. 
 
Reiseveranstalter: 
Begegnungs-Reisen eine Marke der 
creative energy GmbH 
Geschäftsführerin: Corinna Veit 
 
Spieglerweg 48, 88131 Lindau, Telefon: 08382 – 944803, 
Telefax: 08382 – 942137 
eMail: info@begegnungs-reisen.de, Internetseite: www.be-
gegnungs-reisen.de 
 
Registergericht: 
Amtsgericht Kempten, Registernummer:  HRB 9385, Um-
satzsteuer-ID gemäß § 27 a UStG: DE DE 253036463 
 
Wesentliche Merkmale der Dienstleistung: 
Reiseveranstaltung 
 
Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung: 
MDT Makler der Touristik GmbH, Walther-von-Cronberg-
Platz 8, 60594 Frankfurt, Telefon: 06103 – 70649 – 108 
 
Auf den Reisevertrag findet deutsches Recht Anwendung, 
siehe Ziffer 14.1 der AGB. 
 
  
 
Diese Allgemeinen Reisebedingungen sind urheber-
rechtlich geschützt. 
    Stand  09  2019
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Verträge mit Ihnen, d.h. insbesondere zur Durchführung 
und Abwicklung der gebuchten Reisedienstleistungen. Die 
Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen 
nach der konkreten Reisedienstleistungen und den  
Vertragsunterlagen (z.B. Übernachtung, Transfer,  
Mietwagen, Flügen) 
 
   3.2 Im Rahmen von Interessenabwägungen (Art. 6 
Abs 1 lit. f EU-DSGVO) 
Zur Wahrung berechtigter Interessen können Ihre Daten 
durch uns oder durch Dritte verwendet werden. Dies erfolgt 
zu folgenden Zwecken:  
 ● Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der  
    Reiseberatung und -betreuung und dem Vertrieb im  
    Rahmen der Reisebetreuung 
 ● Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und  
    Zusatzprodukten  
 ● Werbung, der Markt- und der Meinungsforschung  
 ● Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und  
    Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten  
 ● Prävention und Aufklärung von Straftaten  
 ● Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit     
    des IT-Betriebs 
Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich 
aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen  
wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung,  
Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken). Soweit es der 
konkrete Zweck gestattet, verarbeiten wir Ihre Daten  
pseudonymisiert oder anonymisiert. 
 
   3.3 Auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1 lit. a 
EU-DSGVO) 
Wenn Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten erteilt haben, ist diese jeweilige 
Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte  
Verarbeitung. Zudem haben Sie ggfs. der werblichen  
Ansprache per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienst  
zugestimmt. Sie können Einwilligungen jederzeit mit  
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies gilt auch für  
Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der 
Geltung der EU-DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt 
haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Verarbeitungen, 
nicht für bereits Erfolgte. Wenden Sie sich dazu bitte an 
unsere Kontaktadresse. 
 
   3.4 Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs 
1 lit. c EU-DSGVO) 
Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen 
und gesetzlichen Anforderungen (z.B. Bürgerliches  
Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB) , GoB, 
Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie, Steuergesetze 
der Bundesrepublik Deutschland). Zu den Zwecken der 
Verarbeitung gehören die Identitäts und Altersprüfung,  
Betrugsprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- 
und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung 
von Risiken. 
 
4. Wer bekommt meine Daten ? 
Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung der 
EU-DSGVO und nur soweit eine Rechtsgrundlage dies  
gestattet. Innerhalb unserer Vertriebsorganisation erhalten 
nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur 
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z.B.  
Vertrieb, Kundenbetreuung, Reiseleitung, Reiseveranstalter, 
Hotels, Mietwagen oder Transfergesellschaften).  
Zusätzlich können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:  
 ● von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 EU-
DSGVO) insbesondere im Bereich der Buchungssysteme 
und IT-Dienstleistungen, Logistik und Druckdienstleistungen, 
die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten  

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem  
Datenschutz zustehenden Rechte:  
 
Datenschutzinformationen nach Art. 13, 14 und 21 der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
 
Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere 
Kunden, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden  
EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise 
werden, soweit erforderlich, aktualisiert und unter  
www.begegnungs-reisen.de veröffentlicht. Dort finden Sie 
auch weitere Datenschutzhinweise für die Besucher  
unserer Webseite.  
 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und 
an wen können Sie sich wenden ? 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir - Ihr 
Reiseveranstalter Begegnungs-Reisen eien Marke der 
creative enegy GmbH 
Spieglerweg 4 B 
88131 Lindau 
Telefon: 08382-944803 
Fax: 08382-942137 
eMail: info@begegnungs-reisen.de 
  
2. Welche Daten und welche Quellen nutzen wir ? 
Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen der Abwicklung 
unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten. Wenn Sie 
mit uns Reisen möchten, oder sich für ein Veranstaltung 
anmelden möchten, benötigen wir Ihre Daten für den  
Abschluß des Vertrages. Die Daten erhalten wir direkt von 
Ihnen, z.B. im Rahmen der Reise- oder Mietwagen- 
buchung oder einer anderen Auftragserteilung. 
Konkret verarbeiten wir für die Durchführung unserer 
Dienstleistungen: 
  ● Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der 
Reisedienstleistung. (z.B. Name und Anschrift des  
Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Namen 
der mitreisenden Personen sowie das Geburtsdatum bzw. 
Alter aller Reisenden) 
  ● Ggfs. Legitimationsdaten bei VISA-Anträgen (z.B. 
Daten des Personalausweises) 
  ● Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung 
und ggfs. als Sicherheit zur Hinterlegung der Reisedienst-
leistungen (z.B. Bankdaten, Kreditkartendaten) 
 ● Korrespondenz (z.B. Schriftverkehr oder E-Mailverkehr 
mit Ihnen) 
 ● Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen 
und Aufenthalte soweit über uns gebucht bzw. vermittelt 
(z.B. bisherige Reisen, persönlichen Präferenzen,  
Bewertungen) 
 ● Werbe- und Vertriebsdaten (z.B. über neue potenziell  
interessante Angebote) 
 ● Gesundheitsdaten zur Vorbeugung von Unfällen und 
zum Schutz des oder der Reisenden (z.B. Grad  
körperlicher Behinderung, Schwerbehindertenausweis,  
Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Schwanger-
schaften) 
 
3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten  
verwendet (Zweck der Datenverarbeitung) ? 
Die nachfolgenden Informationen geben Aufschluss darüber, 
wozu und zu welchem Zweck wir Ihre Daten verarbeiten.  
 
   3.1 Zur Erfüllung von Vertragspflichten (Art. 6 Abs 1 
lit. b EU-DSGVO) 
Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer  
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müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr  
durchführen können und ggfs. beenden müssen. 
 
9. Gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung 
im Einzelfall ?  
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbezie-
hung nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte  
Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 EU-DSGVO. Sollten 
wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden Sie 
hierüber gesondert informiert, sofern dies gesetzlich  
vorgegeben ist. 
10. Werden meine Daten in irgendeiner Weise für die 
Profilbildung genutzt ?  
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert mit dem 
Ziel Ihr potenzielles Interesse an bestimmten Produkten, 
Angeboten und Dienstleistungen zu bewerten. (sog.  
“profiling” gemäß Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO) Die Auswertung 
erfolgt anhand statistischer Verfahren unter  
Berücksichtigung Ihrer bisher gebuchten Reisen und 
Dienstleistungen bei uns. Die Ergebnisse dieser Analysen 
nutzen wir für eine zielgerichtete und bedarfsgerechte  
Kundenansprache. 
 
11. Welche Rechte als Kunde habe ich ? 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer  
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die  
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. f EU-DSGVO  
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenab-
wägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von 
Art. 4 Nr. 4 EU-DSGVO, das z.B. zur Kundenberatung und 
-betreuung erfolgen kann. Legen Sie Widerspruch ein,  
werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr  
verarbeiten. Zudem haben Sie nach Art. 15 EU-DSGVO 
ein permanentes Widerrufsrecht auf Ihre Einwilligung zur 
Datenverarbeitung für weitere Zwecke, sollten Sie uns eine 
Einwilligung dieser Form gegeben haben. Der Widerspruch 
kann jeweils formfrei auf die Ihnen bekannte Kontakt-
adresse vorgenommen werden.  
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass  
Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen  
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das  
Beschwerderecht kann insbesondere bei Aufsichtsbehörde 
Ihres Bundeslandes erfolgen bzw. am Ort des  
maßgeblichen Verstoßes geltend gemacht werden. Eine 
aktuelle Liste der zuständigen Aufsichtsbehörden finden 
SIe unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/an
schriften_links-node.html (Abruf am 14.3.2018) 
 
 
Begegnungs-Reisen eine Marke der 
creative energy GmbH 
Spieglerweg 4 B 
88131 Lindau                Stand April 2021

 ● öffentliche Stellen und Institutionen (Finanzbehörden, 
Botschaften des Ziellandes) bei Vorliegen einer gesetzli-
chen oder behördlichen Verpflichtung (Aufbewahrungs-
pflichten, VISA-Beschaffung, Einholen von Einreise- 
bestimmungen) sowie  
 ● sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur  
Datenübermittlung erteilt haben. 
 
5. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten 
gespeichert ?  
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was 
auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrages für 
die Abwicklung einer Reisedienstleistung umfasst.  
Zusätzlich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handelsge-
setzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) und der EU-
Pauschalreiserichtlinie ergeben. Die dort vorgegebenen 
Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 
zwei bis maximal zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die 
Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungs-
fristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre. Die 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten aus Basis 
Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf.  
   
6. Werden meine Daten in ein Drittland übermittelt ?  
Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Euro-
päischen Union nur, soweit dies zur Ausführung und  
Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder  
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung 
erteilt haben (z.B. Fernreisen). 
 
7. Habe ich bestimmte Rechte im Umgang mit meinen 
Daten ?  
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzun-
gen das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO, § 34  
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner ab dem 25. 
Mai 2018 gültigen Fassung), auf Berichtigung (Art. 16 EU-
DSGVO), auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO bzw. § 35 
BDSG), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-
DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-
DSGVO). Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei 
einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO 
bzw. § 19 BDSG). 
 
8. Besteht für mich eine Pflicht meine Daten bereitzu-
stellen ?  
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur 
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für 
die Begründung, Durchführung und Beendigung einer  
Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren  
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese 
Daten werden wir in der Regel den Abschluss des  
Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen 

Datenschutzrichtlinien 2



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs  
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für  
Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen creative energy GmbH (“Begegnungs - Reisen”) trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt 
das Unternehmen Begegnungs - Reisen über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rück-
zahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung 
Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.  
 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 
  •  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des  
     Pauschalreisevertrags.  
  •  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag  
     inbegriffener Reiseleistungen.  
  •  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
     sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  
  •  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter  
     Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.  
  •  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel  
     Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem  
     Fall bis spätestens 21 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des  
     Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein  
     Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
     Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  
  •  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten  
     eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise  
     mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche  
     Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden  
     Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.  
  •  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
     Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort  
     schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  
  •  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer  
     angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  
  •  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht  
     vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere  
     Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
     vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn 
     Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die  
     Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt,  
     Abhilfe zu schaffen.  
  •  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die  
     Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  
  •  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  
     Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 
     werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
     des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der  
     Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet.  
     Begegnungs - Reisen hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine Versicherung, über:               
     TAS Touristik Assekuranz-Service GmbH, Kundennummer: 200721/0000 abgeschlossen. Die  
     Reisenden können die R+V Allgemeine Versicherung, über: TAS Touristik Assekuranz-Service  
     GmbH, Lurgiallee 16, 60439 Frankfurt, Tel.: +49 (0) 60508-48, eMail: nicole.siebert@tas-service.de  
     kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von Begegnungs - Reisen verweigert  
     werden.  
 

Website, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu   
finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 


